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Das MaStR



4Ziel

Standardregister

 Die Datenhaltung bei Unternehmen und Behörden wird vereinheitlicht 

und vereinfacht.

 Datenmeldepflichten werden gebündelt.  Das Marktstammdaten-

register wird bestehende Register ersetzen.

 Alle weiteren Daten erhalten eine eindeutige Referenz

Hohe Datenqualität

 Aufwändige Qualitätssicherung 

 durch die BNetzA

 durch die Netzbetreiber

 durch die Nutzer und die Öffentlichkeit

 Fehler müssen nur einmal bemerkt werden

 Aktualisierung der Daten an einer Stelle reicht aus

Standardregister

 Die Datenhaltung bei Unternehmen und Behörden wird vereinheitlicht 

und vereinfacht.

 Datenmeldepflichten werden gebündelt.  Das Marktstammdaten-
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 Aktualisierung der Daten an einer Stelle reicht aus



5Registrierungspflicht

Marktakteure

 Anlagenbetreiber (Erzeugung, relevante Verbraucher)

 Stromversorger, Gasversorger, Direktvermarkter…

 Netzbetreiber 

 Behörden, organisierte Marktplätze

Einheiten / Anlagen

 Stromerzeugungsanlagen (einschließlich Genehmigungen)

 EE-Anlagen 

 Konventionelle Anlagen

 Stromspeicher

 Notstromaggregate (soweit Netzparallelbetrieb)

 Gaserzeugung: Erdgasquellen, Biogaserzeugung, Gasspeicher 

 Relevante Strom- und Gasverbraucher

 Strom- und Gasnetze (nur summarisch)

Marktakteure

 Anlagenbetreiber (Erzeugung, relevante Verbraucher)

 Stromversorger, Gasversorger, Direktvermarkter…

 Netzbetreiber 

 Behörden, organisierte Marktplätze
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Das Marktstammdatenregister wird Stammdaten enthalten

 Stammdaten von Einheiten / Anlagen

 Technische Daten

 Standorte und Netzanschlusspunkte

 Nummern aus anderen Kontexten

 Verbindung zum Anlagenbetreiber

 Stammdaten von juristischen und natürlichen Personen

 Kontaktdaten

 Nummern aus anderen Kontexten

 Verbindung zu den Anlagen

Das MaStR wird keine  Bewegungsdaten enthalten

 keine erzeugten Strommengen

 keine Speicherfüllstände

 keine vertraglichen Beziehungen (z.B. Direktvermarktung, Eigentum…)

Das Marktstammdatenregister wird Stammdaten enthalten

 Stammdaten von Einheiten / Anlagen

 Technische Daten

 Standorte und Netzanschlusspunkte

 Nummern aus anderen Kontexten

 Verbindung zum Anlagenbetreiber

 Stammdaten von juristischen und natürlichen Personen

 Kontaktdaten

 Nummern aus anderen Kontexten

 Verbindung zu den Anlagen

Das MaStR wird keine  Bewegungsdaten enthalten

 keine erzeugten Strommengen

 keine Speicherfüllstände

 keine vertraglichen Beziehungen (z.B. Direktvermarktung, Eigentum…)

Stammdaten



7Datenverantwortung

Für alle Daten ist eine klare Verantwortlichkeit geregelt

 Keine Doppelzuständigkeiten

 Keine Zuständigkeit für fremde Daten

 Keine Zuständigkeit der Behörde für Daten

Für die Daten ist jeweils der Dateninhaber 

verantwortlich

 Für Daten zum Marktakteur ist der Markt-

akteur selbst verantwortlich

 Für Daten zu Anlagen ist… 

 der Anlagenbetreiber verantwortlich, soweit es um 

die Anlage geht,

 der Anschlussnetzbetreiber verantwortlich, soweit es um die 

Netzanbindung geht (Lokation)

Für alle Daten ist eine klare Verantwortlichkeit geregelt

 Keine Doppelzuständigkeiten

 Keine Zuständigkeit für fremde Daten

 Keine Zuständigkeit der Behörde für Daten

Für die Daten ist jeweils der Dateninhaber 

verantwortlich

 Für Daten zum Marktakteur ist der Markt-

akteur selbst verantwortlich

 Für Daten zu Anlagen ist… 

 der Anlagenbetreiber verantwortlich, soweit es um 

die Anlage geht,

 der Anschlussnetzbetreiber verantwortlich, soweit es um die 

Netzanbindung geht (Lokation)



9Begriffsdefinitionen

Spagat erforderlich

 Gesetze enthalten widerstreitende Definitionen

 Vereinheitlichung ist zwar angestrebt… aber nicht sooooo einfach

 Für das MaStR sind klare Definitionen erforderlich

 Lösung in der MaStR-Verordnung

 Keine Definitionen in der Verordnung

 Verwaltungspraxis

 Festlegungskompetenz zu 

Definitionen

 Ausdrückliches Ziel: 

Schwerkraft entfalten…

Spagat erforderlich
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 Für das MaStR sind klare Definitionen erforderlich

 Lösung in der MaStR-Verordnung

 Keine Definitionen in der Verordnung
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Definitionen

 Ausdrückliches Ziel: 

Schwerkraft entfalten…



10Transparenz

Das Marktstammdatenregister…

… erfasst fast ausschließlich öffentlich zugängliche Daten

… dient der Transparenz

…erfüllt europäische Transparenzvorgaben

Für die Nutzung der transparenten Daten werden Funktionen 

eingerichtet

 Das Marktstammdatenregister wird kartenbasiert sein

 Zuordnung von Anlagenbetreiber und Anlage

 Such- und Auswahlfunktionen

 Auswertungsunterstützung durch Analysetools

 Datenhistorisierung

 regelmäßige „Snapshots“ 

Das Marktstammdatenregister…

… erfasst fast ausschließlich öffentlich zugängliche Daten

… dient der Transparenz

…erfüllt europäische Transparenzvorgaben

Für die Nutzung der transparenten Daten werden Funktionen 

eingerichtet

 Das Marktstammdatenregister wird kartenbasiert sein

 Zuordnung von Anlagenbetreiber und Anlage

 Such- und Auswahlfunktionen

 Auswertungsunterstützung durch Analysetools

 Datenhistorisierung

 regelmäßige „Snapshots“ 



11Datenschutz

Das Marktstammdatenregister…

… wird (einige wenige) vertrauliche Daten enthalten.

Geheimnisverwaltung für die Nutzung der vertraulichen Daten

 Vertrauliche Daten werden nicht öffentlich gezeigt.

 Automatische Freigaben vertraulicher Daten für berechtige Marktakteure 

 z.B. Netzbetreiber: Betreiber der angeschlossenen Anlagen

 Automatische Freigaben bedürfen der gesetzlichen Anordnung und 

werden transparent gemacht.

 Bilaterale freiwillige Freigaben werden technisch unterstützt.

Geschützt werden…

… Daten zu natürlichen Personen (Datenschutz)

… ein kleiner Teil der technischen Daten (B&G)

… Details von betrieblichen Anlagen (optional)

Das Marktstammdatenregister…

… wird (einige wenige) vertrauliche Daten enthalten.

Geheimnisverwaltung für die Nutzung der vertraulichen Daten

 Vertrauliche Daten werden nicht öffentlich gezeigt.

 Automatische Freigaben vertraulicher Daten für berechtige Marktakteure 

 z.B. Netzbetreiber: Betreiber der angeschlossenen Anlagen

 Automatische Freigaben bedürfen der gesetzlichen Anordnung und 

werden transparent gemacht.

 Bilaterale freiwillige Freigaben werden technisch unterstützt.

Geschützt werden…

… Daten zu natürlichen Personen (Datenschutz)

… ein kleiner Teil der technischen Daten (B&G)

… Details von betrieblichen Anlagen (optional)
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Pflichten der Bundesnetzagentur
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§ 111e Absatz 1 EnWG:

„Die Bundesnetzagentur errichtet und betreibt ein elektronisches 

Verzeichnis mit energiewirtschaftlichen Daten (Marktstammdatenregister).“

Am 1.9.2017 ist das MaStR gestartet…

Das Webportal ist nicht wie erwartet fertig geworden.

Alle Pflichten, die mit Rechtsfolgen verknüpft sind, lassen sich einhalten:

 Neue EEG- und KWK-Anlagen

 Genehmigungen

 Mieterstrom

Gesetzlicher Auftrag



14Weitere Pflichten der BNetzA

Mit der Registerführung sind viele Detail-Pflichten verbunden

 Gewährleistung der Verfügbarkeit

 Qualitätssicherung einschließlich 

 Aufarbeiten der Bestandsdaten

 Klären von Auffassungsunterschieden

 Anwendung der „Widerspruchslösung“

 Durchsetzung der Meldepflichten

 Bereinigen des Registers

 Veröffentlichungspflichten
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Pflichten aller Marktakteure



16Alle Marktakteure müssen sich selbst registrieren

Die Registrierung eines Marktakteurs

 Abbildung der energiewirtschaftlichen Realitäten. 

 Unternehmensstruktur ist abbildbar: MaStR-Zugang kann viele 

Marktakteure mit unterschiedlichen Marktrollen registrieren.

 Akteuren in einem Unternehmen wird ermöglicht, sich 

entflechtungskonform zu registrieren.

 Unterstützung durch Maskenführung

Aus der Registrierung im MaStR ergibt sich ein Recht

 Verweigerungsrecht aller Marktakteure, registrierte Daten anderen 

Behörden erneut zu übermitteln.
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Pflichten der Marktakteure



18Registrierung der Einheiten / Anlagen

Anlagenbetreiber müssen nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Einheiten 

und Anlagen registrieren

Registrierung einer Einheit / Anlage

 Abbildung der energiewirtschaftlichen Realitäten

 Unterstützung durch Maskenführung

 Erzeugungs- und Speicheranlagen Strom und Gas

 Registrierung ohne Größen- und Altersbeschränkung 

 Verbrauchsanlagen Strom und Gas

 im Strombereich: 

 bei Anschluss an Hoch- und Höchstspannung 

 bei Vorliegen einer REMIT-Registrierungspflicht (dann ggf. ohne 

Registrierungspflicht für die Verbrauchsanlage)

 im Gasbereich: summarische Registrierung bei Anschluss des 

Verbrauchs an ein Fernleitungsnetz
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eine Stromerzeugungseinheit 
(aus fünf zusammenfassbaren Modulen)

eine Stromerzeugungslokation

Netzanschlusspunkt

eine EEG-
Anlage

Stromnetz

SolaranlageSolaranlage

Beispiel für die Systematik
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Netzanschlusspunkt 1

eine EEG-Anlage

Netzanschlusspunkt 2

zwei Stromerzeugungslokationen

SEE 1

SEE 2

Stromnetz 1

Stromnetz 2

Stromerzeugung aus BiomasseStromerzeugung aus Biomasse

Erfassung von Anlagendaten im Strombereich
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Netzanschlusspunkt

eine KWK-Anlage

eine Strom-
erzeugungs-
lokation

zwei SEE

Stromnetz

KWKKWK

Beispiel für die Systematik



22Aufgabenverteilung Anlagen-/Netzbetreiber

Anlagenbetreiber Netzbetreiber

Eintragung der Daten zu 
Einheiten/Anlagen

Erfassung der 
Inbetriebnahme

Darin u.a. Zuordnung zum 
Netzbetreiber

Prüfung/Korrektur der 
Daten 

Eintragung der 
Lokationsdaten

Verantwortung für die Daten 
der Einheiten/Anlage

Verantwortung für die 
Daten der Lokation

MaStR-QS

Auslösung 
der 

NB-Prüfung

Ggf. klären 
von Abwei-
chungen

Bei neuer Einheit/Anlage und
bei Verantwortungsübernahme 
für Bestandsanlage



23Meldefristen

Meldefristen für Anlagenbetreiber

 EEG-Neuanlagen: ein Monat Wochen nach Inbetriebnahme

 Konventionelle Neuanlagen und Genehmigungen: ein halbes Jahr 

nach Einführung des MaStR, mindestens aber einen Monat

 Bestandsanlagen: 2 Jahre nach Einführung 

des MaStR

Das Fristengefüge ist ziemlich 

durcheinander geraten…

Meldefristen für Anlagenbetreiber

 EEG-Neuanlagen: ein Monat Wochen nach Inbetriebnahme

 Konventionelle Neuanlagen und Genehmigungen: ein halbes Jahr 

nach Einführung des MaStR, mindestens aber einen Monat

 Bestandsanlagen: 2 Jahre nach Einführung 

des MaStR

Das Fristengefüge ist ziemlich 

durcheinander geraten…
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Pflichten der Netzbetreiber
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 Die Netzbetreiber sind der zentraler Bezugspunkt für 

fast alle Daten

 Die Netzbetreiber sind bei jeder Einheit der 

verantwortlich für die Daten des Netzanschlusses 

(„Lokation“)

 Über die Netzbetreiberprüfung ist der Netzbetreiber 

die zentrale Qualitätssicherungsinstanz

 Die Netzbetreiber sind ein wichtiger Nutzer des 

Registers:

■ Abwicklung der Förderungen (u.a.: keine 

Fälligkeit ohne Registrierung)

■ Abgleich mit Daten zu Geschäftsprozessen

Rolle der Netzbetreiber
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 Daten zu Einheiten und zu EEG- und KWK-Anlagen müssen vom 

Netzbetreiber geprüft werden. 

 Welche Daten zu prüfen sind, ist in der Anlage zur MaStRV definiert.

 Anlässe der Prüfung:

 Eine Erzeugungs- oder Verbrauchs-Einheit geht „in Betrieb“

 Für Bestandsanlage wurde die Datenverantwortung 

übernommen

 Die geprüften Daten werden vom Anlagenbetreiber geändert

 Bei Abweichungen/Fehlern: Rückmeldung an Anlagenbetreiber 

oder MaStR-QS, die auf Korrektur hinwirkt. 

 Ticket-System

 ggf. Widerspruchslösung

 Nach Abschluss der Prüfung: sichtbares Häkchen in 

der Datenbank: „netzbetreibergeprüft“

 Daten zu Einheiten und zu EEG- und KWK-Anlagen müssen vom 

Netzbetreiber geprüft werden. 

 Welche Daten zu prüfen sind, ist in der Anlage zur MaStRV definiert.

 Anlässe der Prüfung:

 Eine Erzeugungs- oder Verbrauchs-Einheit geht „in Betrieb“

 Für Bestandsanlage wurde die Datenverantwortung 

übernommen

 Die geprüften Daten werden vom Anlagenbetreiber geändert

 Bei Abweichungen/Fehlern: Rückmeldung an Anlagenbetreiber 

oder MaStR-QS, die auf Korrektur hinwirkt. 

 Ticket-System

 ggf. Widerspruchslösung

 Nach Abschluss der Prüfung: sichtbares Häkchen in 

der Datenbank: „netzbetreibergeprüft“

Netzbetreiberprüfung im MaStR
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Pflichten anderer Behörden



28Pflichten der Behörden

Die Behördenregistrierung ist grundsätzlich 

analog zu der der Marktakteure

 Die vier in der MaStRV genannten Behörden 

sind zur Registrierung verpflichtet. Andere 

Behörden (und Verbände und Institutionen) 

können sich freiwillig registrieren.

 Zunächst muss behördenintern entschieden 

werden, auf welche Weise die Behörde im 

MaStR eingetragen sein will.

 Die Daten sind aktuell zu halten, was ggf. die 

Löschung einschließt

Die Behörden sind verpflichtet, die Daten des 

MaStR zu nutzen.



29

Ausblick
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Jetzt…

■ muss die BNetzA bei allen Marktakteuren um Verzeihung und Geduld 

bitten 

■ Ein Teil der gesetzlichen Pflichten kann faktisch nicht erfüllt werden. 

Bald…

■ muss die BNetzA die buchstabengenaue Einhaltung aller Pflichten 

einfordern und durchsetzen.

Wann „bald“ ist?



Vielen Dank!
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